
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 327 ABGB Wie ein Mitbesitzer zum
unredlichen oder unrechtmäßigen

Besitzer werde.
 ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

§ 327.

Besitzt eine Person die Sache selbst, eine andere aber das Recht auf alle oder auf einige Nutzungen dieser Sache; so

kann eine und dieselbe Person, wenn sie die Gränzen ihres Rechtes überschreitet, in verschiedenen Rücksichten ein

redlicher und unredlicher, ein rechtmäßiger und unrechtmäßiger Besitzer seyn.

In Kraft seit 01.01.1812 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/327
file:///

	§ 327 ABGB Wie ein Mitbesitzer zum unredlichen oder unrechtmäßigen Besitzer werde.
	ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch


